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Steuerbezugsverordnung 1 

(Änderung vom 17. November 2020) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I.  

Die Steuerbezugsverordnung vom 19. Dezember 20002 wird wie folgt geändert: 

§ 21 Abs. 1 und 2 

1 Steuerpflichtige haben Anspruch auf einen Skontoabzug, wenn sie den für das 
laufende Kalenderjahr in Rechnung gestellten Steuerbetrag bis 1. Juli vollständig 
bezahlen. 
2 Kein Skontoabzug wird gewährt bei Rechnungen: 
a) für periodische Steuern, die gemäss § 19 Bst. a und e bei Ausreise und Tod 

der steuerpflichtigen Person fällig werden; 
b) für nichtperiodische Steuern; 
c) für Steuernachträge aus früheren Jahren, Nachsteuern, Bussen und Kosten. 

§ 29 Abs. 4 

wird aufgehoben. 

§ 42a 2. Teilrevision 2020 

Die neuen Bestimmungen finden erstmals Anwendung auf alle nach dem 31. De-
zember 2020 in Rechnung gestellten Steuern. 

§ 43 Überschrift 

3. Veröffentlichung 

II.  

1 Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
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